Abfallreglement der Gemeinde Wikon

vom 1. April 2003
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Die Einwohnergemeinde Wikon erldsst, gestiitzt auf § 23 Abs. 2 des Einflihrungsgesetzes zum
Bundesgesetz tiber den Umweltschutz vom 30. Marz 1998 (EGUSG), folgendes Reglement.

Allgemeines

Art.1 Geltungsbereich

'Das Reglement regelt die kommunale Abfallbewirtschaftung in der Gemeinde Wikon.

2Es hat auf dem gesamten Gemeindegebiet Giiltigkeit. Der Gemeinderat kann Ausnahmen bewil-
ligen.

* Das Reglement gilt fiir Inhaberinnen und Inhaber von Abfillen.

Art.2 Zustidndigkeit
'Die Entsorgung von Siedlungsabfallen ist Sache der Gemeinde.

2Fir den Vollzug dieses Reglements ist der Gemeinderat zustandig. Er erldsst eine Vollzugsver-
ordnung.

* Der Gemeinderat kann die Ausflihrung seiner Aufgaben ganz oder teilweise Privaten libertragen.

Art. 3 Abfallarten, Definitionen

' Siedlungsabfille sind die aus Haushalten stammenden Abfille sowie Abfélle aus Industrie-, Ge-
werbe- und Landwirtschaftsbetrieben, die in ihrer stofflichen Zusammensetzung mit den Haus-
haltsabfallen vergleichbar sind. Als Siedlungsabfalle gelten insbesondere Hauskehricht, Haushalt-
Sperrgut und Separatabfalle.

a. Hauskehricht sind brennbare Siedlungsabfille, deren Einzelbestandteile nicht verwertet wer-
den kénnen.

b. Haushalt-Sperrgut ist Hauskehricht, der wegen seiner Abmessungen oder we-gen seines Ge-
wichtes nicht in die zuldssigen Gebinde passt.

C. Separatabfalle sind Abfalle, die ganz oder teilweise der Wiederverwendung, der Verwertung
oder einer besonderen Behandlung zugefiihrt werden.

2 Industrieabfalle oder Betriebsabfille sind die aus Unternehmungen (Gewerbe-, Industrie- und
Dienstleistungsbetriebe, Land- und Forstwirtschaft) stammenden Abfille, welche hinsichtlich
stofflicher Zusammensetzung weder Siedlungs- noch Sonderabfille sind.

* Sonderabfdlle sind Abfalle aus Unternehmungen und Haushaltungen, die in der eidgendssischen
Verordnung lber den Verkehr mit Sonderabfallen (VVS) namentlich aufgefiihrt sind.

Art. 4 Aufgaben der Gemeinde
' Die Gemeinde organisiert die Entsorgung der Siedlungsabfille.

2 Sie fordert die dezentrale Kompostierung in Garten, Siedlungen und Quartieren. Sie organisiert
einen Hackseldienst.

* Sie informiert die Bevolkerung liber Massnahmen der kommunalen Abfallbewirtschaftung.

4 Sie sorgt flir das Aufstellen und die regelmdssige Leerung von Abfallbehaltnissen an stark be-
suchten Orten wie 6ffentlichen Platzen, Aussichtspunkten und in Erholungsgebieten.
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Art. 5 Pflichten der Abfallinhaberinnen und -inhaber

' Hauskehricht und Haushalt-Sperrgut missen der von der Gemeinde organisierten Abfuhr bzw.
Sammelstelle Ubergeben werden.

2 Separatabfalle sind getrennt zu sammeln und den dafiir bezeichneten Sammel-stellen oder Ab-
fuhren zu Gbergeben, wenn sie nicht Giber den Handel entsorgt werden kdnnen. Sie diirfen nicht
mit anderen Abfallen vermischt werden.

* Industrie- oder Betriebsabfdlle sind durch die Inhaberin oder den Inhaber auf eigene Kosten zu
entsorgen. Sie dirfen den 6ffentlichen Abfuhren und Sammlungen nur mit Bewilligung des Ge-
meinderates lbergeben werden.

4 Sonderabfille aus Haushaltungen, Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetrieben sowie
elektrische und elektronische Gerate sind durch die Inhaberin oder den Inhaber gemass den eid-
gendssischen und kantonalen Vorschriften zu entsorgen.

> Abfdlle diirfen auch zerkleinert nicht in die Kanalisation geleitet werden.

Art. 6 Kompostieranlagen und Kompostplatze
'Kompostieranlagen sind als Abfallanlagen bewilligungspflichtig.

2 Ausgenommen sind dezentrale Kompostpldtze in Hausgarten, Siedlungen und Quartieren.

Organisation der 6ffentlichen Entsorgung

Art.7 Hauskehrichtabfuhr und Separatsammiung
" Abfuhrplan und Abfuhrturnus werden vom Gemeinderat in der Vollzugsverordnung geregelt.

2 Der Gemeinderat legt in der Vollzugsverordnung fest, welche Abfdlle durch Separatabfuhren
entsorgt und welche Abfdlle Sammelstellen zugefihrt werden missen.

Art. 8 Berechtigung
" Abfuhren und Sammelstellen stehen ausschliesslich der Gemeindebevélkerung und den in der
Gemeinde ansdssigen und zur Beniitzung berechtigten Betrieben zur Verfligung.

2 Abfille, die nicht auf dem Gemeindegebiet anfallen, diirfen nicht liber diese Entsorgungseinrich-
tungen entsorgt werden.

Art.9 Gebinde und Bereitstellung

" Hauskehricht und Abfdlle fiir Separatabfuhren dirfen nur in zugelassenen Gebinden bereitge-
stellt werden.

2 Der Gemeinderat bestimmt die zuldssigen Gebinde und die Art der Bereitstellung in der Voll-
zugsverordnung.

3 Fiir gréssere Wohnbauten und Uberbauungen kann der Gemeinderat die Bereit-stellung in Con-
tainern vorschreiben.

* Offentliche Abfallbehiltnisse gemiss Art. 4 Abs.4 dienen der Aufnahme von Kleinabfillen. Sie
dirfen nicht mit Haushaltsabféllen oder sperrigen Gegenstanden gefiillt werden.
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Art. 10 Ausgeschlossene Abfallarten

Folgende Abfallarten werden von der ordentlichen Hauskehricht- und Sperrgutab-fuhr ausge-
schlossen:

- Elektronikgerdte, wie Fernseher, Radios oder Computer

- Elektrogerdte, wie Mixer, Rasierapparate, Staubsauger, Kiichengerdte

- Kihlgerate wie Kiihlschranke oder Tiefkiihltruhen,

- Sonderabfille wie Batterien, Leuchtstoffrohren, Chemikalien, Medikamente, Speise- oder
technische Ole, Farben, Pflanzenschutzmittel, L&sungsmittel,

- Ausgediente Strassenfahrzeuge und deren Bestandteile,

- Bauabfalle, Erde, Steine oder Schlamm,

- Tierkadaver, Metzgerei- und Schlachtabfille,

- Selbstentziindbare, explosive und radioaktive Stoffe.

- Reifen von Motorfahrzeugen

- Metalle wie Eisen, Aluminium usw.

Gebiihren

Art. 11 Kostendeckung

'Zur Finanzierung der Abfallbewirtschaftung erhebt der Gemeinderat Gebiihren. Diese setzen sich
zusammen aus der volumen- oder der gewichtsabhangigen Gebdihr, einer allfdlligen Andockge-
bihr, den verschiedenen Gebiihren fiir Separatabfalle und einer Grundgeblihr.

2 Die Gebiihren sind so zu bemessen, dass sie gesamthaft die Kosten der Entsorgung der Sied-
lungsabfalle, die weiteren Aufwendungen der kommunalen Abfallbewirtschaftung decken und
eine angemessene Verzinsung und Abschreibung des Anlagekapitals ermdglichen.

Art.12 Gebiihrenerhebung

' Die volumenabhéangige Gebiihr wird mittels Sackgebiihr oder Gebiihrenmarke erhoben. Die vo-
lumen- und die gewichtsabhdngige Gebiihr decken die jeweiligen Kosten fiir die Entsorgung des
Hauskehrichts.

2 Bei der gewichtsabhdngigen Gebiihr kann pro Container-Leerung eine zusdtzliche Andockge-
blihr erhoben werden. Diese bemisst sich nach der Grosse des Containers.

? Betriebe sowie Haushalte, die zur Finanzierung der Entsorgung des Hauskehrichts eine gewichts-
abhangige Geblihr entrichten, miissen den Kehricht in Containern bereitstellen, die fir das Wa-
gesystem ausgeristet sind. Der Gemeinderat entscheidet tiber Ausnahmen.

* Fur die Sammlung und Verwertung der Griinabfalle und des Haushalt-Sperrgutes wird eine Ge-
biihr nach Aufwand erhoben.

> Zusatzlich wird eine Grundgeblihr erhoben. Sie deckt die weiteren Aufwendungen, insbesondere
die Kosten flir Gemeinde-Sammelstellen, flr weitere Separat-sammlungen, fiir Information und
Beratung sowie Personal und Administration. Die Bemessung der Grundgeblihr erfolgt pro Ein-
wohner und Betrieb.
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Art. 13 Gebiihrenpflicht

' Gebuhrenpflichtig fiir die gewichtsabhdngige Gebiihr und eine allfdllige Andock-gebiihr sind die
zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung rechtmassigen Eigentiimerinnen oder Eigentiimer des Con-
tainers.

2 Bei mehr als einer Nutzerin oder einem Nutzer (Haushalte, Betriebe) des Containers ist die Wei-
terverrechnung an die Abfallinhaberinnen und -inhaber technisch oder organisatorisch so zu wah-
len, dass ein Bezug zur tatsachlich produzierten Menge besteht.

3 Gebihrenpflichtig fiir die Grundgebihr sind alle Personen, ab dem Jahr, in dem sie das 18. Alters-
jahr erflillen, sowie die ortsansdssigen Industrie- und Gewerbebetriebe.

Art. 14 Geblihrenfestlegung

" Der Gemeinderat legt die H6he der einzelnen Gebiihren sowie ihre konkrete Aus-gestaltung im
Anhang der Vollzugsverordnung fest.

2 Er legt samtliche Gebiihren aufgrund des budgetierten Aufwandes periodisch neu fest. Uber-
schiisse oder Defizite der Vorjahre werden berticksichtigt.

3 Er legt die massgebenden Grundlagen und Zahlen fiir die Gebiihrenhéhe und -Ausgestaltung
offen.

Art. 15 Falligkeit
"Die Geblihren sind 30 Tage nach Rechnungsstellung zur Zahlung fallig.

2 Auf nicht beglichene Gebiihren wird ab Zustellung der Mahnung ein Verzugszins verrechnet.

Rechtsmittel

Art. 16 Veranlagungsentscheid

"Wird die Geblihrenrechnung bestritten oder nicht bezahlt, erldsst der Gemeinderat einen Veran-
lagungsentscheid.

2 Gegen Entscheide des Gemeinderates Uiber Gebiihren ist innert 20 Tagen die Einsprache an den
Gemeinderat und gegen dessen Einsprache-Entscheide innert 20 Tagen die Verwaltungsgerichts-
beschwerde zul3ssig.

Art. 177 Verwaltungsgerichtsbeschwerde

Gegen alle andern aufgrund dieses Reglements gefassten Entscheide des Gemeinderates kann
innert 20 Tagen seit Zustellung beim Verwaltungsgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde einge-
reicht werden.
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Straf- und Schlussbestimmungen

Art.18 Strafbestimmungen

"Widerhandlungen gegen die Art. 5 Abs. 1, Art. 8, Art. 9 Abs.1und 4 und Art. 10 dieses Reglements
werden im Sinne von § 4 des Ubertretungsstrafgesetzes vom 14. September 1976 mit Haft oder
Busse bestraft.

2 Wer in der Absicht, die Gebihrenpflicht der Gemeinde zu umgehen, seinen Kehricht nicht in
einem zugelassenen Gebinde oder ohne die vorgeschriebene Gebiihrenmarke entsorgt, wird im
Sinne von § 4 des Ubertretungsstrafgesetzes vom 14. September 1976 mit Haft oder Busse bestraft.

Art.19 Kontrollbefugnisse

Wenn Abfalle unsachgemass oder widerrechtlich abgelagert oder entsorgt werden oder andere
wichtige Griinde vorliegen, kdnnen Abfallgebinde zu Kontroll- und Erhebungszwecken durch Be-
auftragte des Gemeinderates ge6ffnet und untersucht werden.

Art. 20 Inkrafttreten

' Das vorliegende Reglement tritt nach der Beschlussfassung durch die Gemeinde-versammlung
mit der Genehmigung durch den Regierungsrat am 1. Januar 2004 in Kraft.

2 Dieses Reglement ersetzt dasjenige vom 16. Dezember 1974.
Wikon, 1. April 2003
Namens des Gemeinderates

Marcelle Becker-Widmer Hans Arnold
Gemeindeprasidentin Gemeindeschreiber
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Die Gemeindeversammlung
vom 21. Mai 2003
auf Bericht und Antrag des Gemeinderates
beschliesst:

Das Abfallreglement flr die Gemeinde Wikon wird genehmigt.

Namens der Gemeindeversammiung

Marcelle Becker-Widmer Hans Arnold
Gemeindeprdsidentin Gemeindeschreiber

Die Stimmenzahler

Irene Kyburz-Nagelin
Hans Wullschleger

Der Regierungsrat des Kantons Luzern

hat das Abfallreglement der Gemeinde Wikon mit Entscheid Nr. 701 vom
3. Juni 2003 genehmigt.

Im Auftrag des Regierungsrates

Der Staatsschreiber:
Dr. Viktor Baumeler

Seite 8



	Allgemeines
	Art. 1 Geltungsbereich
	Art. 2 Zuständigkeit
	Art. 3 Abfallarten, Definitionen
	Art. 4 Aufgaben der Gemeinde
	Art. 5 Pflichten der Abfallinhaberinnen und -inhaber
	Art. 6 Kompostieranlagen und Kompostplätze

	Organisation der öffentlichen Entsorgung
	Art. 7 Hauskehrichtabfuhr und Separatsammlung
	Art. 8 Berechtigung
	Art. 9 Gebinde und Bereitstellung
	Art. 10 Ausgeschlossene Abfallarten

	Gebühren
	Art. 11 Kostendeckung
	Art. 12 Gebührenerhebung
	Art. 13 Gebührenpflicht
	Art. 14 Gebührenfestlegung
	Art. 15 Fälligkeit

	Rechtsmittel
	Art. 16 Veranlagungsentscheid
	Art. 17 Verwaltungsgerichtsbeschwerde

	Straf- und Schlussbestimmungen
	Art. 18 Strafbestimmungen
	Art. 19 Kontrollbefugnisse
	Art. 20 Inkrafttreten


